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Rechtliche Problemfelder 

sozialer Unternehmen im Dritten System
Stellungnahme für die Enquete – Kommission

 „ Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“  

Berlin, 8.1.2001

Soziale Unternehmungen an der Schnittstelle zum 

bürgerschaftlichen Engagement
Im folgenden geht es um die ungeklärte Rechtssituation von sozialen Unternehmungen im Dritten System und die daraus entstehenden praktischen und ordnungspolitischen Schwierigkeiten in Deutschland.

Was ist das dritten System ?  

Das Dritte System ist ein Akteurssystem, dessen Wirtschaftsweise sich von der Art und Weise des Wirtschaftens im ersten System (der privaten, gewinnorientierten Wirtschaft) und im zweiten System (der öffentlichen, staatlich verfassten Wirtschaft) unterscheidet.

Das dritte System  produziert Güter und Dienstleistungen, insbesondere solche, die weder vom Markt noch vom Staat bereitgestellt werden. ( siehe dazu Anlage: Gründungserklärung der Arbeitsgemeinschaft Drittes System ).

Was sind soziale Unternehmen im Dritten System ? 

Das sind Unternehmungen, die soziale und gemeinwesenorientierte Zielsetzungen auf  wirtschaftlichen  und unternehmerischer Basis erreichen wollen. Es sind Betriebe, die nicht im Privatbesitz sind, sondern eine gemeinschaftliche Form des unternehmerischen Handelns gewählt haben.  Diese sozialen  Betriebe befinden sich an der Schnittstelle zwischen bürgerschaftlichem Engagement , Erwerbsarbeit und marktorientiertem Unternehmertum. Das bürgerschaftliche, ehrenamtliche Engagement ist in der Gründungsphase von sozialen Unternehmen häufig die wesentliche Form des Bildung von sozialem Kapital, ohne dessen Einsatz diese Unternehmungen nicht hätten entstehen können. Diese innovative Form des sozialen Unternehmertums  spiegelt sich allerdings (noch)  nicht in den deutschen Rechtsvorschriften wieder.

Was sind die rechtlichen Kernprobleme von

 sozialen Unternehmungen im Dritten System ?
Die vorhandenen Rechtsvorschriften im Gesellschaftsrecht entsprechen entweder den Bedingungen wirtschaftlich und gewinnorientiert arbeitender  Betriebe oder den Bedingungen ideell tätiger, kleiner Organisationen. Soziale Unternehmen bewegen sich aber zwischen diesen beiden Organisationstypen. Sie sind in ihrer Zielsetzung sozial orientiert. Diese sozialen Ziele werden aber mit wirtschaftlichen Instrumenten und  einer gemeinwesenorientierten Marktteilhabe über den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen umgesetzt. Soziale Unternehmen haben zudem ausgeprägte betriebliche demokratische Entscheidungsstrukturen in ihren Betrieben etabliert und sie bieten schließlich sozial benachteiligten Personen Erwerbsarbeitsplätze an. 

All diese Ziele und praktischen Tätigkeitsfelder  werden durch das gegebene Rechtssystem nicht ausreichend abgesichert und unterstützt. Soziale Unternehmen befinden sich ständig in rechtlichen Grauzonen, die zu einem erhöhten sozialunternehmerischen Risiko führen und deshalb auch die Entwicklung der Potentiale dieser Betriebe beeinträchtigen. 

Der neu zu gestaltende Rechtsrahmen zu Gunsten von sozialen Unternehmen im Dritten System  umfasst mindestens folgende Rechtsgebiete:
· Ordnungspolitik:  Das dritte System, insbesondere das soziale Unternehmen  im Dritten System, muss rechtlich legalisiert und als dritte Säule der Wirtschaft anerkannt und gefördert werden. Bei allen öffentlichen Verfahren und Abstimmungen, wo die Interessen von sozialen Unternehmen tangiert werden,  sind noch zu gründende Verbände des Dritten Systems systematisch zu beteiligen.

· Gesellschaftsform / Gesellschaftsrecht: Eine eigene Rechtsform für gemeinwesenorientierte und wirtschaftlich tätige soziale Unternehmen ist notwendig. In dieser Rechtsform muss es möglich sein, dass sich bürgerschaftliche Interessenslagen, öffentlich rechtliche Interessenslagen und auch das Interesse von MitarbeiterInnen in diesen  Unternehmungen gleichwertig organisieren lassen.

· Arbeitsrecht / Tarifwesen: Das Arbeitsrecht muss auf die Besonderheiten von sozialen Unternehmungen zugeschnitten werden. Vor allem der potentielle Konflikt zwischen MitarbeiterIn, die gleichzeitig auch MiteigentümerIn ist, bzw. sein soll, und dem sozialunternehmerischen Gesamtinteresse muss konstruktiv und strukturell geklärt werden. Diese  Regelungen sollen sowohl die Mitarbeiterrechte, als auch  die sozialunternehmerisch notwendige Entscheidungsstärke des Unternehmens wahren.

· Steuerrecht: Soziale Unternehmungen sollten sowohl gemeinnützig sein können, als sich auch wirtschaftlich betätigen dürfen. Solange die wirtschaftliche Erträge in soziale Zielsetzungen reinvestiert werden, darf dies nicht schädlich für die Gemeinnützigkeit sein. Die dauerhafte Beschäftigung von dauerhaft leistungseingeschränkten Personen soll als gemeinnützige Aufgabe anerkannt werden.

· Beteiligungsformen / soziales Kapital :  Beteiligung von MitarbeiterInnen oder von  Dritten an sozialen Unternehmen ist nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus demokratischen Gründen zu fördern. Vorhandene Formen der staatlich geförderten Vermögensbildung für ArbeitnehmerInnen muss auf die besondere Bedingung von sozialen Unternehmen zugeschnitten werden. MitarbeiterInnenbeteiligungsformen können eine wichtige, neue Form sozialen, bürgerschaftlich aufgebrachten Kapitals sein, das direkt in ein soziales Unternehmen investiert wird. Dabei ist aber das Problem zu klären, wie das unternehmerische Risiko einer Beteiligung von MitarbeiterInnen an sozialen Unternehmen sozial angemessen begrenzt werden kann. Beispielsweise könnte dies durch öffentlich gespeiste Risikofonds geschehen.
Erläuterungen 1: Die praktischen Kernprobleme von 

sozialen Unternehmen im Dritten System
Fehlender ordnungspolitischer Rahmen für zur Privatisierung des Risikos bürgerschaftlichen Engagements in diesen Unternehmungen

Im vorhandenen Rechtssystem sind soziale Unternehmen nicht vorgesehen. Dies führt zu einer unternehmerischen Entscheidungssituation, die hinderlich für die volle Entfaltung der vorhandenen Ressourcen ist. Alleine die Tatsache, dass soziale Unternehmungen sowohl gemeinnützige Zwecke ( Qualifizierung und soziale Begleitung von Langzeitarbeitslosen ) wie auch wirtschaftliche Ziele ( Herstellung und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen ) verfolgen, bringt sie in teilweise unlösbare Dilemma. Die Integration von schwerstvermittelbaren Arbeitslosen in das Erwerbsleben kann nicht erfolgen, wenn die marktorientierte Erwerbsarbeit durch restriktive rechtliche Rahmenbedingungen behindert und nicht gefördert wird. Soziale Unternehmungen, die erfolgreich einen hohen Teil ihrer betrieblichen Kosten über die Teilnahme am Markt selbst erwirtschaften, riskieren ständig den Entzug ihrer Gemeinnützigkeit für den sozialen Zweck dieses unternehmerischen Handelns. Erfolgreiche soziale Unternehmen sind häufig deshalb erfolgreich, weil sie ständig den ordnungspolitischen Rahmen überschreiten. Das rechtliche und unternehmerische Risiko dafür  tragen Vorstände und Geschäftsführungen dieser Unternehmungen, soweit diese ständige sozialunternehmerische Handeln in einer rechtlichen Grauzone nicht von Politik und Verwaltungen stillschweigend akzeptiert wird. Im Konfliktfalle bleibt dieses Risiko aber an den Unternehmen  und ihren VerantwortungsträgerInnen hängen. Wenn dieser Zustand  weiterhin so bestehen bliebe , wäre dies wenig förderlich für bürgerschaftliches Engagement in den Betrieben und ihren gemeinnützigen Trägerorganisationen. 

Marktteilnahme von sozialen Unternehmungen muss gefördert und nicht behindert werden

Wegen des fehlenden abgesicherten Rechtsrahmens von sozialen Unternehmen ist ihre unbegrenzte Marktteilnahme praktisch nicht möglich. Soziale Unternehmen, die für die Beschäftigung von sozial benachteiligten und nicht wettbewerbsfähigen Langzeitarbeitslosen einen staatlich finanzierten Nachteilsausgleich erhalten, dürfen sich nicht frei als Anbieter von Gütern und Dienstleistungen auf dem nationalen Markt bewegen. Die Freiheit des Marktes wird durch die sogenannten „Unbedenklichkeitsbescheinigungen“ eingeschränkt, die soziale Unternehmungen von den Verbänden ihrer Mitbewerber ( z.B. IHK, Kammern, GaLa Verband )  beantragen müssen. In der Praxis werden diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen häufig von den Mitbewerbern zur Verhinderung des an sich gewünschten Wettbewerbs genutzt. Durch den partiell vorhandenen, faktischen Ausschluß von sozialen Unternehmen aus der Marktkonkurrenz entwickeln sich  dann häufig sogenannte Nischenunternehmen, die dann tatsächlich häufig auch nicht wettbewerbsfähig sind, auch wenn sie es eigentlich sein könnten.

Geförderte Beschäftigung für leistungseingeschränkte ArbeitnehmerInnen  (Langzeitarbeitslose ) darf nicht zur Wettbewerbsverzerrung führen.

Die Marktteilnahme von sozialen Unternehmen wird mit dem Argument eingeschränkt, dass durch die finanzielle Förderung von leistungseingeschränkten Personen diese Betriebe einen Wettbewerbsvorteil hätten. Tatsächlich ist die Beschäftigung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen und jungen Arbeitslosen mit erheblichen betrieblichen Kosten verbunden, die durch die geförderte Beschäftigung nur teilweise refinanziert werden. Der  Markt kann durch dieses finanzielle Hilfsinstrument eigentlich nicht negativ beeinflusst werden, denn es werden dafür soziale Dienstleistungen von den sozialen Unternehmen erbracht.  Deshalb ist die geforderte Unbedenklichkeitsbescheinigung ökonomisch und ordnungspolitisch betrachtet unsinnig und führt zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten der privatwirtschaftlichen Mitbewerber von sozialen Unternehmungen. Der Ausweg aus dieser Situation kann geschaffen werden, indem  soziale Unternehmungen im Dritten System  konsequent  rechtliche gleichgestellt werden mit privatwirtschaftlichen und öffentlich rechtlichen Unternehmungen. Statt soziale Unternehmungen aus dem Markt fernzuhalten, sollten sie motiviert werden, sich dem Wettbewerb konsequent zu stellen. Die Förderung von Langzeitarbeitslosen sollte so weit differenziert werden, dass sie den wirtschaftlichen Leistungsnachteil ausgleicht und nicht mehr. Mitnahmeeffekte bei der öffentlichen Förderung müssen strukturell ausgeschlossen werden. Das gilt für alle drei Systeme und insbesondere für das öffentlich, rechtliche, zweite System. Gerade die öffentliche Hand nutzt nachweislich zweckfremd öffentliche Beschäftigungsförderung zur Sanierung ihrer Haushalte. Wenn dieser Missbrauch ausgeschlossen ist, sollte es gleichermaßen dann aber auch möglich sein, dauerhaft leistungsgeminderte ArbeitnehmerInnen dauerhaft gefördert zu bekommen. Auf diese Weise würden tatsächlich neue Arbeitsplätze für schwervermittelbare Personen entstehen und nicht durch den Missbrauch dieser Förderung Arbeitsplätze vernichtet werden.

Soziale Unternehmen müssen durch einen angepassten Rechtsrahmen positiv unterstützt werden

Soziale Unternehmen erfüllen öffentliche Aufgaben indem sich Bürger ohne eigenes materielles Interesse sozialunternehmerisch betätigen, Firmen gründen, vernachlässigte Bedürfnisse befriedigen und dabei noch Arbeitsplätze schaffen. Während auf der europäischen Ebene und auch in einigen europäischen Ländern ( z.B. Italien ) es bereits Gesetzt gibt, die diese neue Form wirtschaftlich orientierten bürgerschaftlichen Engagements fördern , fehlt eine ähnliche Gesetzesinitiative in Deutschland. 

Heidelberg im Dezember 2000

Erläuterungen 2:  Stichworte der WERKSTATT gGmbH zu

 „ Veränderungen im Rechtsrahmen zu Gunsten von sozialen Unternehmen im Dritten System“
Die folgenden Ausführungen stellen nur einen Aufriss der rechtlichen Probleme von sozialen Unternehmen im Dritten System dar. Die Zusammenfassung beruht  auf den praktischen Erfahrungen  des Heidelberger sozialen Unternehmens „DIE WERKSTATT gGmbH“, die im Rahmen der europäischen Pilotaktion „ Drittes System und Beschäftigung“ ( 1998 – 1999 ) zusammengefasst wurden.

Gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche und fördertechnische Problemfelder 

von Institutionen des 3. Systems

Gesellschaftsrecht / Gründungskapital / Finanzierung 

Das Gesellschaftsrecht sieht keine geeigneten Rechtsformen für gemeinwesenorientierte, kollektive, soziale Unternehmungen vor. Notwendig wären Strukturen, die folgenden Anforderungen genügen:

· Geringer formaler Gründungsaufwand und geringes Startkapital aber Schaffung der Möglichkeit, soziales Gründungskapital einzubringen.

· Gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche und handelsrechtliche  Akzeptanz von kollektivem sozialem Kapital ( z.B. auch die Kapitalisierung ehrenamtlicher Arbeit ) als Ersatz für nicht vorhandenes Vermögen.

· Bei nachgewiesener Gemeinwohlorientierung sollten zusätzliche öffentliche Sicherungsleistungen  ( für die Kunden bei Insolvenz eines sozialen Unternehmens ) angeboten werden, z.B.  öffentliche Bürgschaften , Beteiligung der öffentlichen Hand, steuerrechtliche Begünstigung an der Beteiligung an einem sozialen Unternehmen. Beschränkte Gesamthaftung, Einbindung von kollektiven Haftungssystemen und Risikokapital.

· Schaffung einer flexiblen und kostengünstigen Handhabung des Ein- und Ausstiegs von Gesellschaftern, insbesondere auch, um MitarbeiterInnen von sozialen Unternehmen.

· Zweckbestimmung sozialer Unternehmungen:  Einbindung demokratischer, bürgerschaftlicher  Ziele in den Zweck einer neuen  Gesellschaftsform für soziale Unternehmungen;  Entkoppelung von Stimmrecht, Gesellschaftsanteilen  und Gewinnverteilung, sofern dadurch nicht die grundlegenden Zielsetzungen und deren wesentliche Kontrollfunktion beeinflusst würden

· Einbindung verschiedener Interessenslagen in das soziale Unternehmen muss möglich sein, mindestens 3 Gesellschaftertypen und Gesellschafterinteressensgruppen sind denkbar:

· MitarbeiterInnen haben das Interesse an sicheren, selbstbestimmten und normal entlohnten Erwerbsarbeitsplätzen

· Soziales, öffentliche Interesse,  das sich ausdrückt in der sozialintegrativen und gesellschaftsintegrativen  Aufgabenerfüllung durch das soziale Unternehmen. Die wesentliche Durchsetzung dieser Interessen erfolgt letztlich auf der finanziellen Ebene ( z.b. auch durch  öffentliche Aufträge für sozialintegrative Dienstleistungen und andere Aufträge).

· Soziales Investment: Kapitalanlage durch Dritte und durch MitarbeiterInnen mit einer moderaten Kapitalverzinsung
· Alle Interessenslagen müssen im Gesellschaftsrecht so eingebunden werden, dass kein Einzel- / Gruppeninteresse sich alleine durchsetzen kann. Andererseits muss aber die Entscheidungsfähigkeit erhalten bleiben. Evtl. sind Schlichtungsverfahren vorzusehen.

· Die Geschäftsführung hat eine herausgehobene Bedeutung bei der Umsetzung der allgemeinen Ziele eines sozialen Unternehmens. Deshalb ist die Stellung des Geschäftsführungsorgans auf die Besonderheit eines sozialen Unternehmens zuzuschneiden. Die operative Verantwortung liegt zwischen dem „ Shareholder- und dem Stakeholder Value“. Die Unabhängigkeit der Geschäftsführung ist zu stärken, vor allem auch durch die persönliche Verantwortung der Geschäftsführung ; die Kontrolle erfolgt durch die Gesellschafter. 

Steuerrechtliche Probleme

Das vorhandene Steuer- und Abgabenrecht ist auf die Bedürfnisse der Privatwirtschaft zugeschnitten. Das soziale Interesse wird in Form des Titels „ Gemeinnützigkeit“ berücksichtigt , verliehen durch die Finanzbehörde. Es ist aber ein Ausnahmerecht, das zudem auf neue soziale Problemlagen – z.B. Massenarbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit – noch nicht reagiert hat. Die Beschäftigung sozial benachteiligter Langzeitarbeitsloser ist nicht als gemeinnütziger Unternehmenszweck  anerkannt.. 

Da es kein systematisches Steuerrecht für soziale Unternehmen gibt, das die umfassende Zielsetzung dieser Unternehmen reflektiert, befinden sich diese Unternehmen ständig in einer steuerlichen Grauzone und haben erhebliche Steuerrisiken. Das grundsätzliche Risiko liegt dabei in der Nichtanerkennung der produktiven, wirtschaftlichen Arbeit als sozialpolitisches Instrument. Im Falle des wirtschaftlichen Erfolges eines solchen Unternehmens, bspw. wenn über 50 % der Kosten durch wirtschaftliche Erträge gedeckt würden, könnte die Finanzbehörde sich auf den Standpunkt stellen, die wirtschaftliche Orientierung überschreite die soziale Orientierung. Konsequenz: nachträgliche Aberkennung der Gemeinnützigkeit, Nachforderung von Körperschafts- und Umsatzsteuern. Insofern behindert auch das Steuerrecht die an sich sinnvolle wirtschaftliche Orientierung sozialer Unternehmen. 

Ein positves, soziale und arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen unterstützendes Steuerrecht sollte auf folgenden Grundüberlegungen aufbauen:

· Generell sollte gelten, daß Betriebe steuerlich bevorzugt werden, die für einen lokalen / regionalen Bedarf auf lokaler, regionaler Ebene  produzieren und dabei Arbeitsplätze, vor allem für niedrig qualifizierte Menschen vorhalten und auch neue Arbeitsplätze schaffen. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für diese Unternehmungen. Darunter fallen dann auch die sozialen Unternehmen. Dieses Verfahren würde das vorhandene Gemeinnützigkeitsrecht ersetzen. Es würde auch den Streit zwischen kleinen örtlichen KMUs und den gemeinnützigen Unternehmungen wegen der Höhe der UST beseitigen.
· Zusätzliche Begünstigung von sozialen Unternehmen durch Wegfall der Körperschaftssteuer und anderer Steuern, die das Betriebsvermögen besteuern.

· Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Verlustzuweisungen aus der Beteiligung an sozialen Unternehmungen
· Vermögensbildungsprämien für Gesellschaftsbeteiligungen bei sozialen Unternehmungen. ( Analog der steuerlich begünstigten Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften ). Diese Regelung sollte sowohl für MitarbeiterInnen als auch für externe Personen gelten. Die Netto-Einkommensobergrenze für diese Prämien sollte deutlich über 35.000 DM, jährlich,  liegen. Die Prämie könnte auch nach Einkommensgruppen gestaffelt werden. Die Prämie selbst sollte ebenfalls als Gesellschaftsbeteiligung angelegt werden. Die Beteiligung sollte mit einem moderaten Mindestzinssatz ( z.B. Diskontsatz  ) verzinst werden. Die Laufzeit der Beteiligung sollte  unbegrenzt sein.
· Ehrenamtliche Arbeit in sozialen Unternehmen sollte  steuerlich und sozialversicherungsrechtlich begünstigt werden, z.B. Berücksichtigung dieses Engagements bei der Berechnung der Rente, des Erwerbs von Ansprüchen für Arbeitslosenhilfeleistungen, Einräumung eines Steuerfreibetrages.
Beteiligung / Mitbestimmung/Arbeitsrecht / Tarifwesen

· Die geltenden Formen des Mitbestimmungsrechts sind nur eingeschränkt auf soziale Unternehmen anwendbar, da deren Selbstverständnis und Funktion nicht der klassischen Arbeitgeber- und Unternehmerrolle entspricht. Angepasste Formen der Mitbestimmung sind zu entwickeln.

· Der zentrale Inhalt dieser Neuregelung ist der rationale Ausgleich zwischen den Polen „ MitarbeiterInneninteresse – sozialwirtschaftliches Unternehmensinteresse“.  Da diese Pole miteinander verwoben sind, muss eine neue Form des Konfliktmanagements gefunden werden Seite: 7
 Dabei ist aber darauf zu achten, dass die "normalen" Arbeitnehmerinteressen nicht wegen des hohen sozialen Ziels unter die Räder geraten. MitarbeiterInnen brauchen auch noch die klassischen Schutzvorschriften, eventuell sind die Formen zu modifizieren -  bezüglich des Konfliktmanagments und der Frage von Gesellschaftsanteilen durch Mitarbeiter müsste man auf die inzwischen langen Erfahrungen der selbstverwaltetetn Betrieb zurückgreifen. Dort werden und wurden seit Jahren Erfahrungen gemacht, wie das im Kollektiv funktioniert und wie Konflikte zu handeln sind und wie auch  der "Einstieg" bzw Ausstieg zu organisieren ist.

· Das Arbeitsrecht muß auf diese Situation zugeschnitten sein. Rechte der ArbeitnehmerInnen müssen in Einklang mit den sozialwirtschaftlichen Unternehmenszielen ( und umgekehrt ) gebracht werden. 

· Wesentliches Element ist eine sozialwirtschaftlich  angepasste, verlängerte „ Probezeit“ , die mit der Übernahme eines Gesellschaftsanteils endet. Gleichermaßen muss ein angepasstes Kündigungsrecht gelten, das trennt zwischen dem Ausstieg aus dem operativen Geschäft und der Rückgabe des Gesellschaftsanteils. Die Gesellschaftsbeteiligung darf zudem auf der operativen Alltagsebene nicht zu Entscheidungsschwächen der Geschäftsführung führen.

· Die Tarifgestaltung ist auf die Besonderheiten der Zielsetzung sozialer Unternehmen zuzuschneiden. Insbesondere sind Unter- und Obergrenzen des individuellen Verdienstes zu definieren. 

· Eine sozial angepasste Form der Ergebnisbeteiligung am Unternehmen ( Prämien o.ä. ) sollte integraler Bestandteil eines Tarifmustervertrages sein. Diese Form der Ergebnisbeteiligung muß kompatibel zur Gemeinnützigkeit werden.

· Die verschiedenen Verantwortlichkeitsrollen und Ebenen sind leistungsbezogen zu berücksichtigen.

Finanzierung allgemein, Förderpolitik

· Schaffung eines öffentlich gesicherten Rücklagen- und Risikofonds, um Restrisiken der Mitarbeiter- und Kleinanleger zu minimieren.

· Gleichstellung der sozialen Unternehmen mit privaten Wirtschaftsbetrieben in der allgemeinen Wirtschaftsförderpolitik. Alle Förderinstrumente sollen allen Sektoren und Wirtschafts- / Sozialsystemen offen stehen
· Förderung sollte nach folgenden Schwerpunkten erfolgen:
· Minderleistungsausgleich für schwervermittelbare Langzeitarbeitslose und andere Problemgruppen des Arbeitsmarktes 
· Innovationszuschüsse für neue Produkte mit gemeinwesenorientierten Effekten
· Kostendeckendes Entgelt für sozialintegrative Dienstleistungen
· Risikokapital für langfristige Investitionen

· Entbürokratisierung der Förderpolitik, Vereinfachung des Erfolgsnachweises

Öffentliches Vergaberecht ( VOB / VOL )

· Bevorzugte Vergabe öffentlicher Aufträge an Firmen, die 
· lokale Arbeitsplätze sichern
· benachteiligte Personen beschäftigen
· sozialwirtschaftlich orientiert sind,  tariflich und sozialversicherungspflichtig entlohnen
· Bonussystem für diese Betriebe bei der öffentlichen Auftragsvergabe
· Strikte Einhaltung der Subsidiarität: Freie und private Trägerstrukturen sollen vorrangig vor der öffentlichen Hand öffentliche Aufgaben erledigen.
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen

· Verknüpfung öffentlicher Infrastrukturprogramme mit Beschäftigungsförderung ( ein Ansatz dazu ist das Stadtentwicklungsprogramm „Die soziale Stadt“). Ähnliche Ansätze könnten auch in anderen Politikfeldern, z.B. im ÖPNV, greifen.
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